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UMSATZSTEUER

Das klagende Unternehmen machte Vor-

steuer für Rechnungen eines Rechtsanwalts

und Unternehmensberaters geltend. Die

Leistun gsbeschreibungen der Rech nungen

lauteten auf ,,Beraterhonorar" bzw. ,,a[[ge-
meine wirtschafttiche Beratung". lm Rahmen

einer Betriebsprüfung beanstandete das

Finanzamt die unzureichenden Angaben
der berechneten Leistungen und versagte
den Vorsteuerabzug aus den beanstande-
ten Rechnungen. Die Firma klagte gegen

das Fínanzamt und legte während des Kla-

geverfahrens geänderte ordn ungsgemäße
Rechnungen vor.
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Horst Langer Claus Langer

Für Unternehmer haben wir in dieser
Ausgabe des Journals gleich mehrere

Artikel, die Sie interessieren werden.

Unser Titelbeitrag beschäftigt sich
beispíelsweise mit der Frage, ob die
nachträgliche Korrektur einer Rech-

nung auf den Ausstellungszeitpunkt
zurückwirkt. Nach bisherigem deut-
schen Recht konnte die Vorsteuer
bei einer Korrektur nicht mehr im
Zeitpunkt der Rechnungsstellung
geltend gemacht werden. Der EuGH

sah die Sache kürzlich anders. Wie er

entschied, lesen Sie gleich auf dieser
Seite.

Natürtich versorgen wir aber nicht
nur die Selbständigen mit Lesestoff.

Mietrecht ist ein weiterer Schwerpunkt
dieserAusgabe. Außerdem geben wir
Tipps zur Absetzbarkeit von Bewer-

bungskosten und zur Berechnung
des geldwerten Vorteils bei einem
Fírmenauto. Mehr Beratung zu diesen
Themen gibt es wie immer im persön-

lichen Gespräch. Falls wir uns vorher
nicht mehr hören, wünschen wir lhnen
schon jetzt einen schönen Sommerl
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Rech n ungskorrel<tur w¡rkt zurück
Wird nachträglich eine Rechnung berichtigt, für die Vorsteuer geltend gemacht wurde,
wirkt die Berichtigung auf den Ausstetlungszeitpunkt der Rechnung zurück. Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil (Az. V R26115) entschieden und seine

bisherige Rechtsprechung damit grundlegend geändert.

EuGH sorgt für Änderung der
Rechtsprechung
Die Entscheidung des BFH wurde zwischen-
zeitlich ausgesetzt, da sich der Europäische
Gerichtshof mit der Frage beschäftigte, ob die

deutsche Regelung, wonach die Berichtigung
einer Rechnung nicht auf den Ausstellungs-
zeitpunkt zurückwirkt, mit europäischem
Recht vereinbar ist.

lm Ergebnis verneinten die Richter die
bisher in Deutschland geltende Regelung.

Aufgrund dessen änderte nun auch der
BFH seine Rechtsprechung, weshalb die
Berichtigung einer Rechnung fortan aufden >

lhr Erfolg ist unser Ziel
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> Zeitpunktzurückwirkt, in dem sie ursprüng-

lich ausgestellt wurde. Dies hat zur Folge,

dass das Recht aufVorsteuerabzug auch
für das Jahr ausgeübt werden kann, in dem

die Rechnungen ursprilnglich ausgestetlt
wurden und nicht etwa erst im Jahr der
Berichtigung.

Lädt ein potenzieller Arbeitgeber zum Vor-

stellungsgespräch ein, muss er in der Regel

auch die Kosten hierfür übernehmen, vor-

ausgesetzt diese halten sich im Rahmen.

Erstattet wird zum Beispiet ein Zweite-
Klasse-Ticket der Bahn. Ein Flugticket wird
dagegen nicht immer übernommen, selbst
wenn eine Bahnfahrt gleich viet oder mehr
gekostet hätte. Auch bei Übernachtungskos-

ten kommt es darauf an, ob diese erforder-
lich waren oder ob dem Bewerber auch eine

Anreise am gleichen Tagzumutbargewesen
wäre.

Der Arbeitgeber kan n aber eine Kosten-

übernahme ablehnen, wenn er dies schon

im Vorhinein angekündigt hat. Ein solcher
Hinweis kann in der Stellenausschreibung
stehen und muss spätestens im Einladungs-

schreiben erfolgen. Sagt der Arbeitgeber
nichts zu eventuellen Kosten, ist es ratsam,

ihn darauf anzusprechen.

Proxìstìpp: Ein Beleg kann also jetzt im
Nachhinein berichtigt werden, wenn er
ursprünglich jedenfalls Angaben zum Aus-
steller, zum Empfönger, zur Leistungsbe-
schreibung, zum Entgelt und zur gesondert
ausg ewi ese n e n U m sotzste ue r enth ölt. Ei n e

Berichtigung kann bis zum Abschluss der
mündlichen Verhandlung vor Gericht nach-
geholt werden I

Ausgaben als Werbungskosten
Nicht ersetzte Kosten kann der Bewerber
auch als Werbungskosten im Rahmen der
Einkommensteuererklärung absetzen. Hierzu

zähten neben Porto und Briefpapier auch

die Reisekosten, sofern diese wie erwähnt
nicht bereits durch den Arbeitgebererstattet
wurden. Wichtig ist dabei, alle Belege auf-

zubewahren, um die Kosten im Falle einer
Prüfung nachweisen zu können. DerAuñruand

lohnt sich iedoch erst, wenn die Grenze der
Werbungskostenpauschale in Höhe von

€ 1.000.- iährtich überschritten ist. Bleiben

die Ausgaben darunter, gehen sie ins Leere.

Fazìt: Welche Kosten übernommen werden,

klört der Bewerber am besten vor dem Ge-

spröch. Schliel3t der Arbeìtgeber eine Über-
nahme der Kosten nicht ausdrücklich aus,

kann der Bewerber sie in der Regel ober
auch im Nachhinein verlongen. t

MIETRECHT

Was tun, wenn der
Mieter nicht zahtt
Mit einem verärgerten Vermieter hatte
sich das Kammergericht Berlin (Az. 8
U 15115) zu beschålftigen. Der Mieter
wehrte sich mit einer Unterlassungs-
klage und bekam Recht.

Ein Vermieter und dessen Mieter befan-

den sich in einem Räumungsstreit über
die als Kfz-Werkstätte genutzten Gewer-

beräume. Zwischenzeitlich begehrte der
Mieter eine einstweilige Verfügung gegen

den Vermieter, weiI dieser ihm dauerhaft
seine Ausfahrt zuparkte. Das in der Vor-

instanz zuständige Gericht entschied,
dass ein Zuparken der GrundstÍicksein-
fahrten den Mieter in seinem Besitz der
Mieträume stört. Daran ändert sich auch

nichts dadurch, dass die abgestetlten
Fahrzeuge noch auf öffentlichem Grund
geparkt waren. Das Gericht verwies auch

darauf, dass drastische Maßnahmen
des Vermieters wie das Austauschen der
Schlösser nur in Ausnahmefällen und
als allerletztes Mittel rechtlich mögtich
sind. Eine solche ,,Selbsthilfe" des Ver-

mieters setzt voraus, dass ein Vermieter-
pfandrecht bereits ausgeübt wurde und

konkrete An haltspun kte bestehen, dass

dieses durch den Mietervereitelt werden

könnte.

Werkstatteinrichtung nicht pfändbar
Ein Vermieterpfandrecht setzt neben
einem Zahlungsanspruch gegen den

Mieter voraus, dass überhaupt pfänd-

bare Gegenstände vorhanden sind, die
im Eigentum des Mieters stehen. Bei

Handwerksbetrieben greift zusätztich
eine gesetzliche Regelung, nach der
gewisse Gegenstände nicht pfändbar
sind. Dazu zählen Werkzeuge, Maschi-
nen, Materialvorräte in gewissem Umfang

sowie einfache Büromöbel. lm Fat[ des
Kfz-Werkstattbetreibers konnte der Ver-

mieter also nicht wie von ihm geplant die
Werkstatteinrichtung und Stahlmöbel des

Büros pfänden.

Fazìt: Der Vermieter darf auch wiihrend
einer Röumungsklage nicht zu Mitteln
greifen, die den Mietervon der Mietsache
ausschlìel3en. Tut er es doch, muss er
auch mit einer Unterlassungsklage rech-

nen. I

ARBEITSRECHT

Tipps zu Bewerbungskosten
Bewerber haben einen Anspruch auf Erstattung der Kosten, dle sie für ein Vorstetlungs-
gespräch ausgegeben haben. Dies gilt unabhängig davon, ob der Bewerber danach
eingesteltt wird oder nicht. Nicht ersetzte Kosten kann der Bewerber in der Elnkom-
mensteuererktärung geltend machen.
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ARBEITSRECHT

Praktikum oder Ein-
fühlungsverhältnis
Wer die Möglichkeit anbietet, in einen

Beruf hineinzuschnuppern, soltte sich der

Probleme bewusst sein, die diese an sich

sinnvolte lnitiative mit sich bringen kann.

Werden Teitnehmer an dem Programm

nämlich zu sehr in die Arbeitsabtäufe

eingebunden, können sie Lohn einktagen.

EINKOMMENSTEUER

Geldwerter Vorteil
bei privater
Kfz-N utzung
Zahlt ein Arbeitnehmer für die private
Nutzung eines betrieblichen Kfz ein
Nutzungsentgelt an seinen Arbeit-
geber, mindert dieses den Wert seines
geldwerten Vorteils der Kfz-Nutzung.
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MIETRECHT

Kändigung wegen
Mietrückstand
Kündigl ein Vermieter ein Mietver-
hältnis wegen ausstehender Miet-
zahlungen, kann sich der Mieter
vor Gerlcht nlcht darauf berufen,
dass er am Tag der Klindlgung
einen Teitbetrag tiberuviesen hat.

Ein hartnäckiger Mieter wollte eine
Entscheidung eines Landgerichts
nicht hinnehmen, das ihn zur Räu-

mung eines Gewerberaums und
Herausgabe an den Vermieter ver-
pflichtete. Er legte gegen das Urteil
Berufung ein, so dass sich das
Kammergericht Berlin mit dem Fall

beschäftigen musste. Der Vermieter
sprach in dem gesamten Zeitraum bis

zur Entscheidung mehrere Kündigun-
gen aus, wovon keine den Mieterzur
Räumung bewegen konnte.

Teilzahlung nicht ausreichend
Der Mieter befand sich mehrmals
mit der Mietzahlung in Höhe von

€. 1.217,32 monatlich im Rückstand.

Der Vermieter sprach deshatb in
zwei aufeinanderfolgenden Jahren
eine fristlose Kündigung aus. Bei

Abgabe der Kündígungen befand
sich der Mieter jeweils mit zwei
Monatsmieten im Rückstand. Wegen

der im letzten Jahr ausgesprochenen

Kündígung behauptete der Mieter, er

hätte die Zahlungsrückstände noch

vor Zugang der Kündigung ausgegli-
chen. ln Wahrheit hatte er genau am

Tag der Kündigung etwas mehr als
eine Monatsmiete überwiesen, den

Rest erst eine knappe Woche spä-
ter. Das Gericht entschied, dass die
Kündigungen wirksam waren. Dies

wäre nur dann nicht der Fall gewe-

sen, wenn die ausstehenden Miet-
zahlungen vollständig vor Zugang der

Kündigung begtichen worden wären.

Fozìt: Eìne zwischenzeitliche Teilzah-

Iu ng ön dert nichts o n der Wi rksam keit
einer fristlosen Kündigung, solange
der ausstehende Betrag nicht mehr
n u r ei n en Bag atellb etrag a us m acht. f
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Für das Anbieten von Schnuppertagen
sprechen viele gute Gründe. Beide Seiten

können sich ein reales Bild des jeweils

anderen machen. Zudem bietet es für
den Jobsuchenden die Chance, auch die

Mitarbeiter und Arbeitsabläufe des Unter-

nehmens kennenzuternen. Der Arbeits-

umfang darf jedoch nicht mehr sein als

ein bloßes Beschnuppern. Der korrekte
rechtliche Ausdruck für das Verhältnis
zwischen Bewerber und Arbeitgeber
heißt,,Einfühlungsverhältnis". ln dieser
Zeit solt dem Schnupperer lediglich ein

Einblick in das Unternehmen gegeben

werden.

Was Schnuppern gefährlich macht
Gegen ein reines Einfühlen in den Betrieb

sprechen festgelegte Arbeitszeiten oder
ein zu langer Zeitraum. Ein Tag bis zu

einer Woche ,,Schnuppern" ist dabei
noch vötlíg in Ordnung. Werden es aber
vierWochen, handeltes sich um ein meist
vergütungspflichtiges Praktikum. Auch

die Stundenanzahl ist entscheidend. Bei

einem Schnupperer reichen wenige Stun-

den ,,einfühlen" pro Tag aus, um einen
Einbtick zu bekommen.

Fazìt: Wer ein kostenfreies Einfühlungs-
verhöltnis vereinbaren will, sollte das in

ei n e m Vertrag kla r zu m Ausd ruck b ri n g e n

und die genannten Kriterien beachten.l

Ein Arbeitnehmer fuhr einen Dienstwa-
gen, den er auch für Privatfahrten sowie
für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte benutzte. Hierfür führte er

ein Fahrtenbuch. Der Arbeitgeber ermit-
telte den geldwerten VorteiI der Kfz-Nut-

zung nach der im Gesetz festgehaltenen
'1%-Regelung sowie für Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte nach der

0,03%-Regetung, beide bezogen auf den

Listenpreis des Fahrzeugs. Dabei kam ein
ge ldwerter Vortei I von € 8.55 4,32 h eraus.

Für die private Nutzung des Kfz bezahlte
er seinem Arbeitgeber umgerechnet
jährtich ein Nutzungsentgelt in Höhe von

€ 6.Q33,72,weshatb perSaldo ein Betrag

von € 2.520,60 versteuert wurde.

Arbeitnehmer rechnete anders
Der Arbeitnehmer rechnete in seiner Ein-

kommensteuer anders und ermittelte den
geldwerten Vorteil seiner Kfz-Nutzung
anhand eines Fahrtenbuchs. Er ermittelte
hierfür den prozentualen AnteiI seiner
Privatfahrten und rechnete diese auf die

Gesamtkosten des Kfz um. Den so ent-

standenen Wert seiner privaten Nutzung

von € 6.981,49 machte er als Werbungs-

kosten geltend. Das Finanzamt ließ aber
eine Minderung nur bis zur Höhe des ver'
steuerten Saldos (€2.520,60) zu. Dieses

Vorgehen war laut dem zuletzt entschei-
denden Bundesfi nanzhof auch korrekt. I
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Arbeitszimmer m ¡t Ki¡chenzeile
Ein häusliches Arbeitszímmer setzt voraus, dass dieses ausschließtich oder nahezu
ausschließlich der Erzielungvon Einnahmen dient. Werden Räume auch privat genutzt,
scheidet auch ein anteiliger Abzug der Aufwendungen aus.
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Ein Steuerbürger betrieb ein Büro für Buch-

führungs- und Schreibarbeiten. Hierfür
nutzte er einen offenen Wohnbereich mit
Küchenzeile in seiner privaten 2-Zimmer-

Wohnung, die noch über ein getrenntes

Schlafzimmer und Badezimmer verfügt.
Die Miete sowie die Nebenkosten flir den
als Büro genutzten Wohnbereich brachte
er anteitig in seiner Einkommensteuer ats
Betriebsausgaben zum Abzug. Das Finanz-

amt war hiermit nicht einverstanden. Dar-

aufhin klagte er bis zum Bundesfinanzhof.

Bedingungen der Absetzbarkeit
Nach einer Gesetzesänderung in 2007
dürfen Aufwendungen fiir ein häusliches
Arbeitszimmer sowie die Kosten der Aus-
stattung den Gewinn nicht mindern. Eine
Ausnahme gilt nur dann, wenn dem Steu-

erpflichtigen kein anderer Raum für seine
betriebtiche oder berufliche Tätigkeit zur
Verfügung steht, jedoch bis zu einem
maximalen Betrag von € 1.250,- begrenzt.

Unbegrenzt abzugsfähig sind die Kosten

nur, wenn das Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen oder
beruflichen Betätigung darstellt. ln diesem
Fall spricht das Gericht auch von einem
betriebsstättenähnlichen Gepräge. Ein

sotches liegt vor, wenn schon aufgrund der
Ausstattung eine private Nutzung dieser
Räume auszuschließen ist. Solche Räume,

bei denen eine private Nutzung ausschei-

-.F- r

det, können dann auch unbegrenzt als
Betriebsausgaben abgesetzt werden. Das

war jedoch im Urteilsfatt nicht gegeben, weil
es sich erstens nicht um einen abgeschtos-

senen Raum handelte und zweitens eine
Küchenzeile integriert war. Der Einwand des

Klägers, der Raum würde auch für Bespre-

chungen genutzt, änderte hieran nichts.

Fozit: Nur Röume, die nqhezu ausschlief3-

lich zur Erzielung von Einkünften genutzt
werden, können als Betriebsausgaben ob-
gesetzt werden. Ist darin auch eine Wohn-

nutzung denkbar, ist dies nicht möglich. I

Bei überwiegend beruflicher
Nutzung abzugsfähig sind:
tr mit Büromöbeln eingerichtete
Räume, wobei derSchreibtisch hierfür
zentral ist (Typ häusliches Arbeitszim-
mer)

E Räume, die nicht dem typischen
Arbeitszimmer entsprechen, aber auf-
grund ihrer Einrichtung nur betrieb-
lich genutzt werden können wie z. B.

eine Werkstatt, ein Tonstudio oder ein
Warenlager

Nicht abzugsfähig sind:
Räume, die auch privat genutzt werden
(können), wie ein Durchgangszimmer

oder eine ,,Arbeitsecke" im Wohnbereich

INSOLVENZRECHT

Zahlungen kurz
vor lnsolvenz
Weiß ein Gläubiger, dass sein
Schuldner zahlungsunfähig ist und

bekommt er dennoch seín Geld,
benachteitigt er damit andere Gläu-
biger. Der lnsolvenzverwalter kann die
Zahlung anfechten und den Betrag für
die lnsolvenzmasse zurückverlangen.
Einen solchen Fall hatte der Bundesge-
richtshof kürzlich zu entscheiden.

Das beklagte Unternehmen stand in

ta ngjä h rige n Gesch äftsbezieh ungen

zur später insotventen Schuldnerin. lm

Laufe der Zeit beliefen sich die Zahlungs-

rückstände auf € 200.000,-. Daraufhin
verhängte die mit Maschinen handelnde
Firma einen Lieferstopp. Die Schuldnerin
kündigte daraufhin an, durch eine Finan-

zierung in der Lage zu sein, ihre Schulden

in Raten zu begleichen. Nach Auffassung
der Richter war das Ratenangebot und

der Umstand, dass die Zahlungen im Fol-

genden ausbtieben, lndiz dafür, dass der

Gtäubiger die Zahlungsunfähigkeit hätte
erkennen müssen.

Zahlungseinstellung Indiz für
lnsolvenz
Zwischenzeitlich benötigte die Sch utdne-

rin eine neue Maschine von der Bektag-

ten. Zu dieserZeit beliefen sich die Schut-

den gegenijber der Beklagten bereits
auf € 800.000,-. Die Firma erktärte
sich gegen eine Abschlagszahlung von

€ 200.000,- und eine Bankbürgschaft
in HÕhe der restlichen ausstehenden
Forderungen von € 600.000,- bereit, die

Maschine zu Iiefern. Die darauf getätigte

Abschlagszahlung musste die Gtäubigerin

d em I nsolvenzverwa tte r wieder zurticker-

statten. Denn es hätte ihr bewusst sein

müssen, dass der Schuldner insolvenzreif
war.

Fszit: Kennt der Gläubiger die Zahlungs-
unfcihigkeit des Schuldners oder Umstön-

de, die darauf schliel3en lassen, dass er

zahlungsunföhig ist, konn der lnsolvenz-
ve rwo lte r g etäti g te Zo h lu n g e n a n fe ch ten.

Der Glöubiger muss den an ihn geleiste-

ten Betrag dann zurückgewrihren. ¡
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Bei der Absetzbarkeit eines häuslichen Arbeitszimmers zu beachten.e5
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